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Stellenausschreibungen 

Wichtige Hinweise für Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) 

Sie werden gebeten, bei Ihren Bewerbungsunterlagen grundsätzlich auf die Vorlage von Bewerbungsmap-
pen, Kunststoffheftern, Prospekthüllen etc. zu verzichten. Da die eingereichten Bewerbungsunterlagen nicht 
zurückgesandt werden, wird gebeten, der Bewerbung ausschließlich Kopien von Zeugnissen, Urkunden, 
Zertifikaten, Fortbildungsnachweisen usw. beizufügen. 

Freiwerdende Stellen in der Schulaufsicht an den Staatlichen Schulämtern, dem Landesamt für 
Schule, den Schulabteilungen der Regierungen, dem Bayerischen Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus sowie den beruflichen Schulen in Bayern werden im Bayerischen Ministerialblatt 
der Bayerischen Staatsregierung unter https://t1p.de/mfr-baymbl ausgeschrieben. 

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus legt dabei auch den Termin für die Einreichung 
der Bewerbung auf dem Dienstweg an die zuständige Regierung fest. 

Alle Regierungen veröffentlichen freie und freiwerdende Funktionsstellen im jeweiligen Amtlichen Schulan-
zeiger. Diese Stellen stehen grundsätzlich Bewerberinnen und Bewerbern aus allen bayerischen Regie-
rungsbezirken offen. 

Niederbayern Oberbayern Oberfranken Oberpfalz Schwaben Unterfranken 

      
https://t1p.de/mfr-ndb https://t1p.de/mfr-obb https://t1p.de/mfr-ofr https://t1p.de/mfr-opf https://t1p.de/mfr-sch https://t1p.de/mfr-ufr 

 

Die von Ihnen im Rahmen des Stellenbesetzungsverfahrens eingereichten Unterlagen werden 
von der Regierung von Mittelfranken unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften ge-
speichert und verarbeitet. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://t1p.de/mfr-dsgvo. 

Ausschreibung von freien und voraussichtlich freiwerdenden Funktionsstellen 

in der Schulleitung an staatlichen Grundschulen und Mittelschulen 

Als Deckblatt zu Ihrer individuellen Bewerbung ist ausschließlich das bayernweit einheitliche 
Formblatt „Bewerbung um eine Funktionsstelle“ zu verwenden, das vom bayerischen Formular-
server unter https://t1p.de/mfr-bewerbung heruntergeladen werden kann. 

Dabei ist beim Punkt „Ausgeschriebene Stelle im Schulanzeiger Nr.“ die bei der Ausschreibung angegebene 
Stellennummer einzutragen. 

Einer Bewerbung auf eine Rektorinnen- bzw. Rektorenstelle muss der Nachweis über die erfolgreiche Vor-
qualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) als Portfolio beiliegen. 

Die besuchten führungsrelevanten Fortbildungen sind ausschließlich auf dem Formblatt „Portfo-
lioübersicht zur Vorqualifikation“ zu erfassen, das vom bayerischen Formularserver unter 
https://t1p.de/mfr-modul-a heruntergeladen werden kann. Fügen Sie es als Deckblatt den Kopien 
der Teilnahmenachweise bei. Jede aufgeführte Fortbildung ist mit einer Kopie des Teilnahme-
nachweises zu belegen. 

Bewerberinnen bzw. Bewerber, die das Modul A bereits nachgewiesen haben und darüber von der Regie-
rung von Mittelfranken ein Anerkennungsschreiben erhalten haben, legen der Bewerbung eine Kopie des 
Anerkennungsschreibens bei. Ein erneutes Einreichen des Portfolios ist nicht notwendig. 

Bei einer Bewerbung auf eine Konrektorinnen- bzw. Konrektorenstelle ist der Nachweis über die erfolgreiche 
Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) nicht erforderlich. 

https://t1p.de/mfr-baymbl
https://t1p.de/mfr-ndb
https://t1p.de/mfr-obb
https://t1p.de/mfr-ofr
https://t1p.de/mfr-opf
https://t1p.de/mfr-sch
https://t1p.de/mfr-ufr
https://t1p.de/mfr-dsgvo
https://t1p.de/mfr-bewerbung
https://t1p.de/mfr-modul-a
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Vorlagetermine: 

1. Bewerbungen sind bei dem für Sie zuständigen Staatlichen Schulamt bis zum 18. Mai 2026 
einzureichen. 

2. Das Staatliche Schulamt leitet die Bewerbungen an das für die ausgeschriebene Funktionsstelle 
zuständige Staatliche Schulamt bis zum 20. Mai 2026 weiter. 

3. Termin bei der Regierung mit Formblatt (Sammelvorlage) oder Fehlanzeige durch das für die 
ausgeschriebene Stelle zuständige Staatliche Schulamt ist der 22. Mai 2026. 

 

Landkreis Ansbach 

Funktion Besoldung Schule  Schüler 

Rektorin/Rektor A 14 6694 Grundschule Petersaurach 202 

(m/w/d) 

Stellennummer: 40.2-5141-2-1142 

Voraussetzungen: 

▪ Lehramt an Grundschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der Grundschule 

▪ mindestens die Gesamtbewertung UB in der aktuellen Beurteilung in einem Amt der 

BesGr. A 13 + AZ und eine mindestens dreijährige Tätigkeit in dieser Funktion 

▪ Verwendungseignung als Rektorin/Rektor 

▪ Nachweis der erfolgreichen Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) 

 

 

Funktion Besoldung Schule  Schüler 

Konrektorin/Konrektor A 13 + AZ1 6718 Mittelschule Feuchtwangen-Land 315 

(m/w/d) 

Stellennummer: 40.2-5141-2-1139 

Erneute Ausschreibung 

Voraussetzungen: 

▪ Lehramt an Hauptschulen/Mittelschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der 

Haupt- bzw. der Mittelschule 

▪ mindestens die Gesamtbewertung VE in der aktuellen Beurteilung als Lehrkraft der BesGr. A 12 

oder als Lehrkraft der BesGr. A 12 + AZ 

▪ Verwendungseignung als Konrektorin/Konrektor 

Information zur Schule: 

M-Klassen 
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Stadt Er langen 

Funktion Besoldung Schule  Schüler 

Rektorin/Rektor A 14 + AZ1 6523 Mittelschule Erlangen 429 

(m/w/d)   Eichendorffschule 

Stellennummer: 40.2-5141-2-1143 

Voraussetzungen: 

▪ Lehramt an Hauptschulen/Mittelschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der 

Haupt- bzw. der Mittelschule 

▪ mindestens die Gesamtbewertung BG in der aktuellen Beurteilung als Rektorin/Rektor der 

BesGr. A 13 + AZ, als Konrektorin/Konrektor der BesGr. A 13 + AZ oder als Seminarrekto-

rin/Seminarrektor der BesGr. A 13 + AZ und eine mindestens dreijährige Tätigkeit in dieser 

Funktion oder mindestens die Gesamtbewertung UB in der aktuellen Beurteilung als Rekto-

rin/Rektor der BesGr. A 14 oder als Seminarrektorin/Seminarrektor der BesGr. A 14 und eine 

mindestens dreijährige Tätigkeit in dieser Funktion 

▪ Verwendungseignung als Rektorin/Rektor 

▪ Nachweis der erfolgreichen Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) 

Information zur Schule: 

Gebundener Ganztag 

 

Landkreis Erlangen-Höchstadt  

Funktion Besoldung Schule  Schüler 

Rektorin/Rektor A 14 + AZ1 6780 Grundschule Herzogenaurach 680 

(m/w/d) 

Stellennummer: 40.2-5141-2-1145 

Voraussetzungen: 

▪ Lehramt an Grundschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der Grundschule 

▪ mindestens die Gesamtbewertung BG in der aktuellen Beurteilung als Rektorin/Rektor der 

BesGr. A 13 + AZ, als Konrektorin/Konrektor der BesGr. A 13 + AZ oder als Seminarrekto-

rin/Seminarrektor der BesGr. A 13 + AZ und eine mindestens dreijährige Tätigkeit in dieser 

Funktion oder mindestens die Gesamtbewertung UB in der aktuellen Beurteilung als Rekto-

rin/Rektor der BesGr. A 14 oder als Seminarrektorin/Seminarrektor der BesGr. A 14 und eine 

mindestens dreijährige Tätigkeit in dieser Funktion 

▪ Verwendungseignung als Rektorin/Rektor 

▪ Nachweis der erfolgreichen Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) 

Informationen zur Schule: 

Gebundener Ganztag, Vorkurse, Sinus-Grundschule, Profil Sport-Grundschule  
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Funktion Besoldung Schule  Schüler 

Rektorin/Rektor A 14 6800 Mittelschule Eckental 323 

(m/w/d) 

Stellennummer: 40.2-5141-2-1144 

Voraussetzungen: 

▪ Lehramt an Hauptschulen/Mittelschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der 

Haupt- bzw. der Mittelschule 

▪ mindestens die Gesamtbewertung UB in der aktuellen Beurteilung in einem Amt der 

BesGr. A 13 + AZ und eine mindestens dreijährige Tätigkeit in dieser Funktion 

▪ Verwendungseignung als Rektorin/Rektor 

▪ Nachweis der erfolgreichen Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) 

Information zur Schule: 

Offener Ganztag  

 

Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 

Funktion Besoldung Schule  Schüler 

Konrektorin/Konrektor A 13 + AZ1 6878 Pastorius-Grundschule Bad Windsheim 236 

(m/w/d) 

Stellennummer: 40.2-5141-2-1148 

Voraussetzungen: 

▪ Lehramt an Grundschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der Grundschule 

▪ mindestens die Gesamtbewertung VE in der aktuellen Beurteilung als Lehrkraft der BesGr. A 12 

oder als Lehrkraft der BesGr. A 12 + AZ 

▪ Verwendungseignung als Konrektorin/Konrektor 

Informationen zur Schule: 

Vorkurse, Musikalische Grundschule, Startchancenprogramm Schule, Sport-Grundschule 

 

Stadt Nürnberg 

Funktion Besoldung Schule  Schüler 

Konrektorin/Konrektor A 13 + AZ1 6586 Mittelschule Nürnberg - Bismarckschule 271 

(m/w/d) 

Stellennummer: 40.2-5141-2-1146 

Voraussetzungen: 

▪ Lehramt an Hauptschulen/Mittelschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der 

Haupt- bzw. der Mittelschule 

▪ mindestens die Gesamtbewertung VE in der aktuellen Beurteilung als Lehrkraft der BesGr. A 12 

oder als Lehrkraft der BesGr. A 12 + AZ 

▪ Verwendungseignung als Konrektorin/Konrektor 

Informationen zur Schule: 

Gebundener Ganztag, Schulprofil Inklusion, M-Klassen 
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Funktion Besoldung Schule  Schüler 

Konrektorin/Konrektor A 13 + AZ2 6646 Grundschule Nürnberg - Thoner Espan 366 

(m/w/d) 

Stellennummer: 40.2-5141-2-1147 

Voraussetzungen: 

▪ Lehramt an Grundschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der Grundschule 

▪ mindestens die Gesamtbewertung UB in der aktuellen Beurteilung als Lehrkraft der BesGr. A 12 

oder als Lehrkraft der BesGr. A 12 + AZ 

▪ Verwendungseignung als Konrektorin/Konrektor 

Informationen zur Schule: 

Vorkurse, Musikalische Grundschule  

 

Landkreis Nürnberger Land 

Funktion Besoldung Schule  Schüler 

Rektorin/Rektor A 14 6836 Mittelschule Feucht 328 

(m/w/d) 

Stellennummer: 40.2-5141-2-1138 

Voraussetzungen: 

▪ Lehramt an Hauptschulen/Mittelschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der 

Haupt- bzw. der Mittelschule 

▪ mindestens die Gesamtbewertung UB in der aktuellen Beurteilung in einem Amt der 

BesGr. A 13 + AZ und eine mindestens dreijährige Tätigkeit in dieser Funktion 

▪ Verwendungseignung als Rektorin/Rektor 

▪ Nachweis der erfolgreichen Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) 

Informationen zur Schule: 

Gebundener Ganztag, M-Klassen 
Die Schule bildet mit der MS Altdorf einen Mittelschulverband. 

 

 
Funktion Besoldung Schule  Schüler 

Rektorin/Rektor A 14 6848 Mittelschule Lauf a.d.Pegnitz II -  261 

(m/w/d)   Bertleinschule 

Stellennummer: 40.2-5141-2-1137 

Voraussetzungen: 

▪ Lehramt an Hauptschulen/Mittelschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der 

Haupt- bzw. der Mittelschule 

▪ mindestens die Gesamtbewertung UB in der aktuellen Beurteilung in einem Amt der 

BesGr. A  13 + AZ und eine mindestens dreijährige Tätigkeit in dieser Funktion 

▪ Verwendungseignung als Rektorin/Rektor 

▪ Nachweis der erfolgreichen Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) 

Informationen zur Schule: 

Offener Ganztag, Deutschklassen, M-Klassen 



170 | S e i t e  Mittelfränkischer Schulanzeiger 5/2026 

Funktion Besoldung Schule  Schüler 

Rektorin/Rektor A 14 6850 Mittelschule Lauf a.d.Pegnitz I -  222 

(m/w/d)   Kunigundenschule 

Stellennummer: 40.2-5141-2-1149 

Voraussetzungen: 

▪ Lehramt an Hauptschulen/Mittelschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der 

Haupt- bzw. der Mittelschule 

▪ mindestens die Gesamtbewertung UB in der aktuellen Beurteilung in einem Amt der 

BesGr. A 13 + AZ und eine mindestens dreijährige Tätigkeit in dieser Funktion 

▪ Verwendungseignung als Rektorin/Rektor 

▪ Nachweis der erfolgreichen Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) 

Informationen zur Schule: 

Gebundener Ganztag, Mittelschule mit Schwerpunkt Musik 

 

Landkreis Roth 

Funktion Besoldung Schule  Schüler 

Konrektorin/Konrektor A 13 + AZ1 6573 Grundschule Büchenbach 192 

(m/w/d) 

Stellennummer: 40.2-5141-2-1140 

Voraussetzungen: 

▪ Lehramt an Grundschulen sowie aktuelle und mehrjährige Erfahrungen in der Grundschule 

▪ mindestens die Gesamtbewertung VE in der aktuellen Beurteilung als Lehrkraft der BesGr. A 12 

oder als Lehrkraft der BesGr. A 12 + AZ 

▪ Verwendungseignung als Konrektorin/Konrektor 

Informationen zur Schule: 

Vorkurse, Musikalische Grundschule, Umweltschule 

 

Beachtungshinweise  

1. Bewerben können sich nur beim Freistaat Bayern verbeamtete oder unbefristet beschäftigte Lehrkräfte 
gemäß den in den einzelnen Ausschreibungen angegebenen Lehrämtern. 

2. Die Ausschreibungen erfolgen vorbehaltlich des tatsächlichen Freiwerdens der Planstellen bzw. vorbe-
haltlich der Zuweisung entsprechender Planstellen. 

3. Es muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass Beförderungsstellen aus dienstlichen Gründen be-
setzt werden müssen bzw. dass Stellen infolge schulorganisatorischer Gründe oder wegen Rückgangs 
der Schülerzahlen nicht mehr besetzt werden können bzw. die Schülerzahl eine andere Bewertung der 
Beförderungsstelle erforderlich macht. 

4. Richtet sich die Zuordnung des Amtes zu einer Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl, kann die erfolg-
reiche Bewerberin bzw. der erfolgreiche Bewerber zum maßgeblichen Beförderungszeitpunkt nur dann 
entsprechend befördert werden, wenn diese Schülerzahl zum Ernennungszeitpunkt nach der letzten amt-
lichen Statistik (Stichtag 01.10.) und der aktualisierten Prognose der Schülerzahlen noch vorliegt. Bei der 
Neubesetzung einer Funktionsstelle ist eine nachhaltige Sicherung der Schülerzahl gegeben, wenn diese 
in den nächsten drei Schuljahren ab Ausübung der Funktion nach der letzten amtlichen Statistik (Stichtag 
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01.10.) voraussichtlich vorliegt. Zum möglichen Ernennungs- bzw. Beförderungszeitpunkt muss die erfor-
derliche Schülerzahl nach der letzten amtlichen Statistik (Stichtag 01.10.) und der aktualisierten Prognose 
der Schuljahre nach Satz 2 noch vorliegen. 

 

Schülerzahl Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe und 

Amtszulage 

…bis einschließlich 180 Rektorin/Rektor A 13 + AZ1 

…mehr als 180 bis zu 360 Rektorin/Rektor 

Konrektorin/Konrektor 

A 14 

A 13 + AZ1 

…mehr als 360 bis zu 540 Rektorin/Rektor 

Konrektorin/Konrektor 

A 14 + AZ1 

A 13 + AZ2 

…mehr als 540 Rektorin/Rektor 

Konrektorin/Konrektor 

2. Konrektorin/2. Konrektor 

A 14 + AZ1 

A 13 + AZ2 

A 13 + AZ1 

Amtszulagen (Stand: 01.02.2025): AZ1 = 249,15 €, AZ2 = 321,72 € 

5. Die Bewerberin bzw. der Bewerber muss die in den jeweils geltenden Beförderungsrichtlinien genannten 
Voraussetzungen erfüllen. Auf die „Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräften und Förderlehrkräften 
an Volksschulen, Förderschulen und Schulen für Kranke“, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus vom 18. März 2011 Nr. IV.5 - 5 P7010.1 - 4.23489 (KWMBl Nr. 8/2011, 
S. 63), wird hingewiesen. 

Die in der Ausschreibung angegebenen Voraussetzungen sind Mindestanforderung für die Beförderung 
in Funktionsämter. 

6. Das Auswahlverfahren für ausgeschriebene Funktionsstellen erfolgt nach dem Leistungsprinzip, d. h. nach 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (Art. 16 Leistungslaufbahngesetz- LlbG). Bei Gleichstand 
mehrerer Bewerberinnen/Bewerber nach dem Gesamturteil und nach Auswertung der Einzelmerkmale 
der aktuellen dienstlichen Beurteilung erfolgt die Auswahlentscheidung nach Durchführung eines struktu-
rierten Personalauswahlgesprächs, zu dem die Bewerberinnen/Bewerber dann durch die Regierung von 
Mittelfranken eingeladen werden. 

Bei einer erneuten Ausschreibung kann eine Ausnahme von der erforderlichen Bewertungsstufe gemacht 
werden, sofern es nur eine Bewerbung gibt, die erforderliche Verwendungseignung vorliegt, an der unver-
züglichen Besetzung der Stelle ein dienstliches Interesse besteht und die Bewerberin/der Bewerber im 
Übrigen für die Wahrnehmung der Funktion fachlich geeignet erscheint. 

Bei einer erneuten Ausschreibung des Amtes Rektorin/Rektor der BesGr. A 14 kann das Erfordernis einer 
dreijährigen Tätigkeit in der BesGr. A 13 + AZ bis zu 12 Monate unterschritten werden. Bewerben können 
sich daher auch Lehrkräfte, die eine mindestens zweijährige Tätigkeit in einem Amt der BesGr. A 13 + AZ 
aufzuweisen haben. Die Regierung behält sich vor, im Einzelfall eine entsprechende Ausnahme von den 
Beförderungsrichtlinien zuzulassen. 

7. Eine Beförderung ist erst möglich, wenn eine entsprechende Planstelle zur Verfügung steht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeit durch Funktionsinhaber eintretende 
Stellensperre auf alle neu zu besetzenden Ämter gleicher Wertigkeit und gleicher Funktion verteilt werden 
muss, unabhängig davon, ob im konkreten Fall die Vorgängerin/der Vorgänger Altersteilzeit beansprucht 
hatte. Die Wartezeit bis zur Beförderung wird sich dadurch in der Regel über die gesetzliche Wiederbe-
setzungssperre hinaus verlängern. 

8. Bewerberinnen und Bewerber, die nach dem 31.12.1970 geboren sind, haben ihrer Bewerbung eine Kopie 
des Nachweises über den Masernschutz beizufügen. 

9. Es ist zu beachten, dass ein Lehrerwechsel im Grund- und Mittelschulbereich während des Schuljahres 
nach Möglichkeit vermieden werden soll. Versetzungen auf Funktionsstellen werden deshalb so weit wie 
möglich mit Wirkung vom Schuljahresbeginn vorgenommen. 

10. Es wird erwartet, dass eine Wohnung am Schulort selbst oder in unmittelbarer Umgebung genommen wird 
(BayBG Art. 74 Residenzpflicht). 

11. Umzugskostenvergütung nach dem Bayer. Umzugskostengesetz (BayUKG) kann nur gewährt werden, 
wenn die Gewährung der Umzugskostenvergütung vor Durchführung des Umzugs schriftlich zugesagt 
worden ist. Den Bewerberinnen/Bewerbern wird empfohlen, sich vor Abgabe der Bewerbung über die bei 
den ausgeschriebenen Stellen vorliegenden Wohnungsverhältnisse zu erkundigen. 
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12. Eine Funktion in der Schulleitung ist in der Regel mit anderen Funktionen nicht vereinbar. Nur in beson-
deren Ausnahmefällen ist die Ausübung einer weiteren Funktion für maximal ein Schuljahr möglich. 

13. Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung ist eine Teilzeit nur im Rahmen der erforderlichen Mindeststun-
denzahl möglich. 

14. Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet; schwerbehinderte Bewer-
berinnen/Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
bevorzugt berücksichtigt. 

15. Die Berücksichtigung der Bewerbung einer Lehrkraft um eine Funktion in der Schulleitung (Schulleite-
rin/Schulleiter, ständige oder weitere Vertretung der Schulleiterin/des Schulleiters) ist ausgeschlossen, 
wenn Angehörige im Sinne des Art. 20 Abs. 5 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) an 
der betreffenden Schule tätig sind. Dies gilt nicht, wenn Angehörige sich für den Fall der Auswahl der 
Bewerberin/des Bewerbers, zu dem die Angehörigeneigenschaft besteht, mit der Wegversetzung von der 
Schule einverstanden erklärt haben und die Wegversetzung möglich ist. Dazu ist im Formular "Bewerbung 
um eine Funktionsstelle" eine entsprechende Erklärung abzugeben. 

16. Gilt nur für ausgeschriebene Schulleiterstellen: 

Die Regierung verweist auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus vom 19.12.2006 (KWMBl I Nr. 2/2007, Seite 7), die am 01.08.2008 in Kraft getreten ist, bzw. auf 
Nr. 5.4 der o. a. Beförderungsrichtlinien vom 18.03.2011 (Erforderliche Qualifikation von Führungskräften). 
Als Nachweis der pädagogischen Qualifikation von Schulleiterinnen und Schulleitern ist die Vorqualifika-
tion (Modul A des Ausbildungscurriculums) bzw. eine Kopie der Anerkennung der Regierung von Mittel-
franken über die bestandene Vorqualifikation mit der Bewerbung einzureichen. 

 

Günther Schuster, Abteilungsdirektor 

 

Ausschreibung der Stelle als Leiterin/Leiter (m/w/d) der Staatlichen Schulbera-

tungsstelle für Schwaben 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
31. März 2026, Az. V.9-BS4305.10/8/1 
(Veröffentlichung BayMBl. 2026 Nr. 157 vom 22.4.2026) 

Vorlagetermine: 

1. Bewerbungen sind bei dem für Sie zuständigen Staatlichen Schulamt bis zum 11. Mai 2026 einzu-
reichen. Zeitgleich sind die vollständigen Bewerbungsunterlagen in digitaler Form an anika.eibl@reg-
mfr.bayern.de zu senden. 

2. Die Bewerbungen werden an die Regierung von Mittelfranken bis zum 15. Mai 2026 weitergeleitet. 

Die Stelle der Leiterin / des Leiters (m/w/d) der Staatlichen Schulberatungsstelle für Schwaben ist 
zum 1. August 2026 neu zu besetzen. Die Staatliche Schulberatungsstelle ist der Dienststelle des 
Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben zugeordnet. Der Dienstort ist Augsburg. Die 
Staatliche Schulberatungsstelle ist als zentrale, schulartübergreifende Informations- und Beratungs-
einrichtung für Schwaben zuständig und damit Ansprechpartner für Erziehungsberechtigte, Schüle-
rinnen/Schüler und Lehrkräfte sowie für Schulleitungen und Schulaufsicht in Schwaben. 

Die Stelle ist in der Besoldungsgruppe A 15 + Amtszulage ausgebracht (Schulberatungsrekto-
rin/Schulberatungsrektor bzw. Studiendirektorin/Studiendirektor als Leiterin/Leiter einer Staatlichen 
Schulberatungsstelle). Eine Beförderung kann erst bei Vorliegen der entsprechenden haushalts-
rechtlichen und laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Die Aufgaben der Leiterin/des Leiters der Staatlichen Schulberatungsstelle ergeben sich aus 
Art. 78 BayEUG und der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus „Schulberatung in Bayern“ vom 29. Oktober 2001 (KWMBl. I S. 454), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 17. März 2023 (BayMBl. Nr. 148). 
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Der Leiterin / dem Leiter obliegen außerdem die Mitarbeiterführung, die Einzelberatung in schwieri-
gen Fällen sowie die verantwortliche Vertretung der Schulberatungsstelle in der Öffentlichkeit. 

Von der Leiterin / dem Leiter wird insbesondere die Erfüllung folgender Aufgaben erwartet: 
- die Chancen und Möglichkeiten des differenzierten bayerischen Schulwesens, dessen Durchläs-

sigkeit und die schulrechtlichen Bestimmungen gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien 
überzeugend darzustellen, 

- die vorgesetzten Dienststellen bei der Aufsicht über die Schulberatung und deren Weiterentwick-
lung zu unterstützen, 

- die fachliche Betreuung (Dienstbesprechungen, Fort- und Weiterbildung) der Beratungslehrkräfte 
und Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im Zuständigkeitsbereich verantwortlich zu lei-
ten, 

- beim regionalen Aufbau und bei der Weiterentwicklung der Schulberatung mitzuwirken, auch in 
der Konferenz der Schulaufsicht, 

- mit anderen Staatlichen Schulberatungsstellen eng zusammenzuarbeiten, 
- die Kooperation mit einschlägigen schulischen und außerschulischen Einrichtungen sicherzustel-

len – insbesondere mit der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen 
(ALP), dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) und den Universitäten. 

Anforderungsprofil: 
Bewerben können sich beim Freistaat Bayern verbeamtete Lehrkräfte des staatlichen Schuldienstes 
(einschließlich Schulaufsichtsdienst) sowie Beamtinnen/Beamte an den Staatlichen Schulbera-
tungsstellen, am ISB und an der ALP Dillingen, die die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: 
- Befähigung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen, 
- Erste Lehramtsprüfung im Fach Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt oder Er-

weiterungsprüfung im Fach Beratungslehrkraft (gem. § 112 LPO I) bzw. entsprechende Qualifi-
kation im Sinne des Bayerischen Lehrerbildungsgesetzes (BayLBG), 

- nachgewiesene mehrjährige Tätigkeit als Schulpsychologin bzw. Schulpsychologe oder als Be-
ratungslehrkraft 

• an einer Schule und 

• in mindestens einem Aufgabenfeld der Staatlichen Schulberatung (z. B. LehrKraftStärken, 
KIBBS, Mobbingprävention) oder im Rahmen einer Tätigkeit an der Staatlichen Schulbera-
tungsstelle, 

- vertiefte schulartübergreifende Kenntnisse des Schulwesens, auch über Bayern hinaus, nachge-
wiesen durch persönliche schriftliche Stellungnahme. 

Vorausgesetzt werden außerdem folgende überfachliche Qualifikationen: 
- sehr gute organisatorische Fähigkeiten, 
- Fähigkeiten zu konzeptioneller Arbeit sowie zu Team- und Projektarbeit, 
- Fähigkeit und Bereitschaft, sich in neue Themenbereiche schnell, umfassend und lösungsorien-

tiert einzuarbeiten, 
- überdurchschnittliche Belastbarkeit, insbesondere bei der Erledigung termingebundener Arbei-

ten, 
- Kenntnisse im Einsatz neuer Medien und ein sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen. 

Es wird erwartet, dass nach einer Berufung eine Wohnung am Dienstort oder in angemessener Nähe 
genommen wird. 

Zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Dienstbetriebs wird erwartet, dass die Tätigkeit durch die 
Bewerberin/den Bewerber für mindestens fünf Jahre ausgeübt wird. 

Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig, sofern der Dienstbetrieb sichergestellt ist. Die ausgeschrie-
bene Stelle ist für die Besetzung mit einer/einem Schwerbehinderten geeignet; Schwerbehinderte 
werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt be-
rücksichtigt. Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewer-
ben. 

Bewerberinnen und Bewerber reichen ihre Bewerbung (bitte ohne Bewerbungsmappe/Kunststoff-
hefter) unter Angabe der privaten Anschrift und ihrer Dienststelle mit einer tabellarischen Darstellung 
des beruflichen Werdegangs sowie einer Kopie der Zeugnisse der beiden Staatsprüfungen 
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(bzw. entsprechender Nachweise über die Vorbildung und Ausbildung im Sinne des BayLBG) auf 
dem Dienstweg beim Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben ein. Der Bewerbung 
ist eine aktuelle dienstliche Beurteilung beizulegen. Im Einzelfall ist vom Dienstvorgesetzten eine 
Anlassbeurteilung zu erstellen (vgl. hierzu Abschnitt A Nr. 4.5 der Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die Richtlinien für die dienstliche Beurtei-
lung und die Leistungsfeststellung der staatlichen Lehrkräfte sowie der Schulleiterinnen und 
Schulleiter an Schulen in Bayern vom 27. April 2021 (BayMBl. Nr. 332), die zuletzt durch Bekannt-
machung vom 28. Oktober 2025 (BayMBl. Nr. 462) geändert worden ist, bzw. Abschnitt B Nr. 7 der 
Richtlinien für die Beurteilung und die Leistungsfeststellung der Beamten und Beamtinnen im Ge-
schäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 24. März 2021 
(BayMBl. Nr. 272)). 

In den Fällen, in denen mehrere Bewerberinnen und Bewerber die Ausschreibungsbedingungen 
erfüllen und nach dem Ergebnis der dienstlichen Beurteilungen im Hinblick auf das jeweilige Sta-
tusamt im Wesentlichen gleich geeignet sind, wird ein strukturiertes Auswahlgespräch durchgeführt, 
dessen Ergebnis dann der Auswahlentscheidung zugrunde gelegt wird. 

Die bei der Vorlage der Bewerbung auf dem Dienstweg beteiligten Stellen nehmen zur Bewerbung 
Stellung. Regierungen und Ministerialbeauftragte legen die eingegangenen Bewerbungen über den 
Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben dem Staatsministerium vor. 

Den Bewerberinnen und Bewerbern wird empfohlen, sich beim Ministerialbeauftragten für die Gym-
nasien in Schwaben vorzustellen. In diesem Zusammenhang wird vom Dienstvorgesetzten auf An-
trag eine Dienstreise genehmigt. 

Für weitere Auskünfte steht im Staatsministerium Herr OStR Hartmut Duppel (Tel.: 089 2186-1924) 
gerne zur Verfügung. 

Martin Wunsch,  Ministerialdirektor 

 

Ausschreibung der Stelle als Leiterin/Leiter (m/w/d) der Staatlichen Schulbera-

tungsstelle für Oberbayern-West 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 2. April 
2026, Az. V.9-BS4305.4/12/1 
(Veröffentlichung BayMBl. 2026 Nr. 156 vom 22.4.2026) 

Vorlagetermine: 

1. Bewerbungen sind bei dem für Sie zuständigen Staatlichen Schulamt bis zum 11. Mai 2026 einzu-
reichen. Zeitgleich sind die vollständigen Bewerbungsunterlagen in digitaler Form an anika.eibl@reg-
mfr.bayern.de zu senden. 

2. Die Bewerbungen werden an die Regierung von Mittelfranken bis zum 15. Mai 2026 weitergeleitet. 

Die Stelle der Leiterin / des Leiters (m/w/d) der Staatlichen Schulberatungsstelle für Oberbayern-
West ist zum 1. August 2026 neu zu besetzen. Die Staatliche Schulberatungsstelle ist der Dienst-
stelle der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberbayern-West zugeordnet. Der Dienstort 
ist München. Die Staatliche Schulberatungsstelle ist als zentrale, schulartübergreifende Informa-
tions- und Beratungseinrichtung für Oberbayern-West zuständig und damit Ansprechpartner für Er-
ziehungsberechtigte, Schülerinnen/Schüler und Lehrkräfte sowie für Schulleitungen und 
Schulaufsicht in Oberbayern-West. 

Die Stelle ist in der Besoldungsgruppe A 15 + Amtszulage ausgebracht (Schulberatungsrekto-
rin/Schulberatungsrektor als Leiterin/Leiter einer Staatlichen Schulberatungsstelle). Eine Beförde-
rung kann erst bei Vorliegen der entsprechenden haushaltsrechtlichen und laufbahnrechtlichen 
Voraussetzungen erfolgen. 

Die Aufgaben der Leiterin/des Leiters der Staatlichen Schulberatungsstelle ergeben sich aus 
Art. 78 BayEUG und der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
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Kultus „Schulberatung in Bayern“ vom 29. Oktober 2001 (KWMBl. I S. 454), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 17. März 2023 (BayMBl. Nr. 148). 

Der Leiterin / dem Leiter obliegen außerdem die Mitarbeiterführung, die Einzelberatung in schwieri-
gen Fällen sowie die verantwortliche Vertretung der Schulberatungsstelle in der Öffentlichkeit. 

Von der Leiterin / dem Leiter wird insbesondere die Erfüllung folgender Aufgaben erwartet: 

- die Chancen und Möglichkeiten des differenzierten bayerischen Schulwesens, dessen Durchläs-
sigkeit und die schulrechtlichen Bestimmungen gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien 
überzeugend darzustellen, 

- die vorgesetzten Dienststellen bei der Aufsicht über die Schulberatung und deren Weiterentwick-
lung zu unterstützen, 

- die fachliche Betreuung (Dienstbesprechungen, Fort- und Weiterbildung) der Beratungslehrkräfte 
und Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im Zuständigkeitsbereich verantwortlich zu lei-
ten, 

- beim regionalen Aufbau und bei der Weiterentwicklung der Schulberatung mitzuwirken, auch in 
der Konferenz der Schulaufsicht, 

- mit anderen Staatlichen Schulberatungsstellen eng zusammenzuarbeiten, 
- die Kooperation mit einschlägigen schulischen und außerschulischen Einrichtungen sicherzustel-

len – insbesondere mit der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen 
(ALP), dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) und den Universitäten. 

Anforderungsprofil: 

Bewerben können sich beim Freistaat Bayern verbeamtete Lehrkräfte des staatlichen Schuldienstes 
(einschließlich Schulaufsichtsdienst) sowie Beamtinnen/Beamte an den Staatlichen Schulbera-
tungsstellen, am ISB und an der ALP Dillingen, die die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: 
- Befähigung für ein Lehramt an Grundschulen, Haupt-/Mittelschulen oder Volksschulen, 
- Erste Lehramtsprüfung im Fach Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt oder Er-

weiterungsprüfung im Fach Beratungslehrkraft (gem. § 112 LPO I) bzw. entsprechende Qualifi-
kation im Sinne des Bayerischen Lehrerbildungsgesetzes (BayLBG), 

- nachgewiesene mehrjährige Tätigkeit als Schulpsychologin bzw. Schulpsychologe oder als Be-
ratungslehrkraft 

• an einer Schule und 

• in mindestens einem Aufgabenfeld der Staatlichen Schulberatung (z. B. LehrKraftStärken, 
KIBBS, Mobbingprävention) oder im Rahmen einer Tätigkeit an der Staatlichen Schulbera-
tungsstelle, 

- vertiefte schulartübergreifende Kenntnisse des Schulwesens, auch über Bayern hinaus, nachge-
wiesen durch eine persönliche schriftliche Stellungnahme. 

Vorausgesetzt werden außerdem folgende überfachliche Qualifikationen: 

- sehr gute organisatorische Fähigkeiten, 
- Fähigkeiten zu konzeptioneller Arbeit sowie zu Team- und Projektarbeit, 
- Fähigkeit und Bereitschaft, sich in neue Themenbereiche schnell, umfassend und lösungsorien-

tiert einzuarbeiten, 
- überdurchschnittliche Belastbarkeit, insbesondere bei der Erledigung termingebundener Arbei-

ten, 
- Kenntnisse im Einsatz neuer Medien und ein sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen. 

Es wird erwartet, dass nach einer Berufung eine Wohnung am Dienstort oder in angemessener Nähe 
genommen wird. 

Zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Dienstbetriebs wird erwartet, dass die Tätigkeit durch die 
Bewerberin/den Bewerber für mindestens fünf Jahre ausgeübt wird. 

Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig, sofern der Dienstbetrieb sichergestellt ist. Die ausgeschrie-
bene Stelle ist für die Besetzung mit einer/einem Schwerbehinderten geeignet; Schwerbehinderte 
werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt be-
rücksichtigt. Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewer-
ben. 
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Bewerberinnen und Bewerber reichen ihre Bewerbung (bitte ohne Bewerbungsmappe/Kunststoff-
hefter) unter Angabe der privaten Anschrift und ihrer Dienststelle mit einer tabellarischen Darstellung 
des beruflichen Werdegangs sowie einer Kopie der Zeugnisse der beiden Staatsprüfungen (bzw. 
entsprechender Nachweise über die Vorbildung und Ausbildung im Sinne des BayLBG) auf dem 
Dienstweg bei der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberbayern-West ein. Der Bewer-
bung ist eine aktuelle dienstliche Beurteilung beizulegen. Im Einzelfall ist vom Dienstvorgesetzten 
eine Anlassbeurteilung zu erstellen (vgl. hierzu Abschnitt A Nr. 4.5 der Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die Richtlinien für die dienstliche Beurtei-
lung und die Leistungsfeststellung der staatlichen Lehrkräfte sowie der Schulleiterinnen und 
Schulleiter an Schulen in Bayern vom 27. April 2021 (BayMBl. Nr. 332), die zuletzt durch Bekannt-
machung vom 28. Oktober 2025 (BayMBl. Nr. 462) geändert worden ist, bzw. Abschnitt B Nr. 7 der 
Richtlinien für die Beurteilung und die Leistungsfeststellung der Beamten und Beamtinnen im Ge-
schäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 24. März 2021 
(BayMBl. Nr. 272)). 

In den Fällen, in denen mehrere Bewerberinnen und Bewerber die Ausschreibungsbedingungen 
erfüllen und nach dem Ergebnis der dienstlichen Beurteilungen im Hinblick auf das jeweilige Sta-
tusamt im Wesentlichen gleich geeignet sind, wird ein strukturiertes Auswahlgespräch durchgeführt, 
dessen Ergebnis dann der Auswahlentscheidung zugrunde gelegt wird. 

Die bei der Vorlage der Bewerbung auf dem Dienstweg beteiligten Stellen nehmen zur Bewerbung 
Stellung. Regierungen und Ministerialbeauftragte legen die eingegangenen Bewerbungen über die 
Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Oberbayern-West dem Staatsministerium vor. 

Den Bewerberinnen und Bewerbern wird empfohlen, sich bei der Ministerialbeauftragten für die 
Gymnasien in Oberbayern-West vorzustellen. In diesem Zusammenhang wird vom Dienstvorgesetz-
ten auf Antrag eine Dienstreise genehmigt. 

Für weitere Auskünfte steht im Staatsministerium Herr OStR Hartmut Duppel (Tel.: 089 2186-1924) 
gerne zur Verfügung. 

Dr. Andrea Niedzela-Schmutte,  Ministerialdirigentin 

 

Ausschreibung einer Stelle für die Fachberatung „Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung“ (BNE) (m/w/d) an Förderschulen in Mittelfranken  

Bekanntmachung der Regierung von Mittelfranken vom 01.05.2026; Gz. 5341-2-277 

Die Regierung von Mittelfranken schreibt für das kommende Schuljahr 2026/2027 die Funktion der 
Fachberatung für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) an den Förderschulen im Regierungs-
bezirk Mittelfranken aus. 

Aufgabenprofil: Der/Die Fachberater/in unterstützt die Schulen bei der Implementierung von BNE-
Konzepten im Unterricht sowie im Schulleben. Zu den Aufgaben gehören insbesondere:  

• Beratung und Unterstützung der Schulleitungen und Lehrkräfte bei der pädagogischen Umset-
zung von BNE 

• Initiierung und Begleitung von Projekten zur nachhaltigen Schulentwicklung 

• Vernetzung mit außerschulischen Partnern sowie Austausch mit anderen Fachberatungsstellen 

• Organisation und Durchführung von regionalen Fortbildungsangeboten 

Anforderungsprofil: Gesucht wird eine engagierte Lehrkraft mit Interesse an zukunftsorientierten 
Bildungskonzepten. Erwartet werden:  

• Pädagogische Erfahrung und hohe Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit 

• Freude an der Moderation und Beratung von Lehrerkollegien 

• Organisationsgeschick und die Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit 

• Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit der Regierung von Mittelfranken 
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Es können sich verbeamtete Studienrätinnen/Studienräte im Förderschuldienst oder entsprechende 
Lehrkräfte mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag bewerben, unabhängig kultureller und sozialer 
Herkunft, Alter, Religion, Behinderung oder sexueller Identität. Bewerbungen von Frauen werden 
besonders begrüßt. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei ansonsten im We-
sentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. Auf das 
Antragsrecht zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten wird hingewiesen (Art. 18 Abs. 3 
BayGlG).  

Die Fachberaterin/Der Fachberater erhält für die Tätigkeit zwei Anrechnungsstunden im Rahmen 
des zur Verfügung stehenden Stundenpools.  

Die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich gegeben.  

Termine:  
1. Bewerberinnen/Bewerber reichen ihr Gesuch bis 18.05.2026 bei der für sie zuständigen Schul-

leitung ein.  
2. Die Schulleitungen leiten die Bewerbungen bis 22.05.2026 an die Regierung weiter und fügen 

eine auf die angestrebte Verwendung bezogene persönliche und fachliche Würdigung der Be-
werberin/des Bewerbers bei.  

Günther Schuster, Abteilungsdirektor 

 

Prüfungen 

Zweite Staatsprüfung 2027 für das Lehramt an Grundschulen und das Lehramt 

an Mittelschulen nach der Lehramtsprüfungsordnung II 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 21. De-
zember 2025, Az. IV.3-BS7154.0/2/69  
(Veröffentlichung BayMBl. 2026 Nr. 12 vom 14.01.2026) 

 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hält Zweite Staatsprüfungen für das 
Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an Mittelschulen 2027 nach der Ordnung der Zweiten 
Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (Lehramtsprüfungsordnung II – LPO II) vom 
28. Oktober 2004 (GVBl. S. 428, BayRS 2038-3-4-8-11-K) in der jeweils geltenden Fassung für die-
jenigen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter ab, die im September 2025 in den Vorberei-
tungsdienst eingetreten sind. Dabei legen Bewerberinnen und Bewerber, die eine Erste 
Staatsprüfung für das Lehramt an Hauptschulen nach den Bestimmungen der Lehramtsprüfungs-
ordnung I vom 7. November 2002 (oder frühere Fassungen) oder eine Erste Lehramtsprüfung für 
das Lehramt an Mittelschulen oder für das Lehramt an Hauptschulen oder eine als gleichwertig an-
erkannte Prüfung abgelegt haben, die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Mittelschulen ab. 

Ferner sind zu den Zweiten Staatsprüfungen die Bewerberinnen und Bewerber zugelassen, die auf 
Grund einer Verlängerung oder Verkürzung ihres Vorbereitungsdienstes diesen Prüfungen zugewie-
sen sind, sowie die Bewerberinnen und Bewerber, die zur Wiederholung der Prüfung wegen Nicht-
bestehens in den Vorbereitungsdienst wieder eingestellt worden sind. 

Hierzu wird bekannt gegeben: 

1. Die Prüfungen werden nach der Lehramtsprüfungsordnung II an den jeweiligen Schulorten der 
Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer (Einzel- und Doppellehrprobe) und an aus-
gewählten Orten in den jeweiligen Regierungsbezirken (Kolloquium) durchgeführt. Die münd-
lichen Prüfungen finden in Gersthofen, Bayreuth, Niederaichbach, München, Regenstauf, 
Röthenbach a. d. Pegnitz und Würzburg statt. 
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2. Die Einzelprüfungen werden wie folgt abgelegt: 

2.1 Einzellehrprobe und Doppellehrprobe in der Zeit vom 18. Januar 2027 bis 14. Mai 2027, 

Hinweis: Die Reihenfolge Einzellehrprobe – Doppellehrprobe ist bei jeder Prüfungsteilnehme-
rin bzw. jedem Prüfungsteilnehmer einzuhalten. Daneben ist zu gewährleisten, dass der ein-
zelnen Teilnehmerin bzw. dem einzelnen Teilnehmer eine angemessene Frist zwischen dem 
Ablegen der Einzel- und der Doppellehrprobe eingeräumt wird. 

2.2 das Kolloquium in der Zeit vom 15. März 2027 bis 4. Juni 2027, 

2.3 die mündliche Prüfung in der Zeit vom 18. Mai 2027 bis 21. Mai 2027. 

In begründeten Fällen (z. B. nach § 12 LPO II) kann das Prüfungsamt genehmigen, dass Prü-
fungsteile auch außerhalb der genannten Prüfungszeiträume abgelegt werden. 

3. Hinsichtlich der schriftlichen Hausarbeit sind die in § 18 LPO II genannten Fristen zu beachten. 
Die Themenvergabe erfolgt in der Zeit vom 15. April 2026 bis zum 15. Oktober 2026. 

4. Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die den Vorbereitungsdienst im September 
2025 begonnen haben und eine Erste Staatsprüfung in einem Erweiterungsfach abgelegt ha-
ben oder während des Vorbereitungsdienstes bis spätestens 7. Januar 2027 ablegen, können 
auch die Zweite Staatsprüfung im Erweiterungsfach ablegen (§ 28 Abs. 1 LPO II). Die Zweite 
Staatsprüfung im Erweiterungsfach ist zusammen mit den Zweiten Staatsprüfungen für das 
Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an Mittelschulen zu den unter Nr. 2.1 (Einzellehr-
probe) und Nr. 2.3 (mündliche Prüfung) genannten Terminen abzulegen. Die Lehramtsanwär-
terinnen und Lehramtsanwärter haben der örtlichen Prüfungsleiterin bzw. dem örtlichen 
Prüfungsleiter an der jeweils zuständigen Regierung eine etwaige Erste Staatsprüfung in ei-
nem Erweiterungsfach mit allen erforderlichen Einzelangaben (Fach, Termin der erfolgreichen 
Ablegung der Prüfung) unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. 

5. Wiederholung der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen und das Lehramt 
an Mittelschulen zur Notenverbesserung nach § 11 LPO II: 

Zur Zweiten Staatsprüfung 2027 können auf Antrag auch Bewerberinnen und Bewerber zuge-
lassen werden, die diese Prüfung erstmals 2026 abgelegt und bestanden haben. 

5.1 Die Meldung nach § 16 Abs. 2 LPO II zur Wiederholung der Prüfung hat spätestens zu erfol-
gen: 

5.1.1 falls die schriftliche Hausarbeit neu gefertigt wird: bis 30. Juni 2026, 

5.1.2 falls die bei der Erstablegung der Prüfung gefertigte schriftliche Hausarbeit angerechnet wer-
den soll: innerhalb von vier Wochen nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses. 

5.1.3 Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist an das Prüfungsamt der jeweils zu-
ständigen Regierung zu richten. 

5.2 Die Bewerberinnen und Bewerber haben die Zweite Staatsprüfung (Wiederholungsprüfung) 
zu den unter Nr. 2 und Nr. 3 (falls die schriftliche Hausarbeit neu gefertigt wird) genannten 
Terminen abzulegen. 

6. Gesuche von Schwerbehinderten und Gleichgestellten um Gewährung von Nachteilsausgleich 
nach § 54 der Allgemeinen Prüfungsordnung in der Fassung vom 14. Februar 1984 (GVBl. S. 
76, BayRS 2030-2-10-F), die zuletzt durch Verordnung vom 1. Oktober 2019 (GVBl. S. 594) 
geändert worden ist, sind mit den einschlägigen Nachweisen gleichzeitig mit der Meldung zur 
Prüfung einzureichen. 

Voraussetzung für die Gewährung eines Nachteilausgleichs ist die Vorlage eines entsprechen-
den – hinreichend aussagekräftigen – amtsärztlichen Gutachtens. Hierzu ist regelmäßig eine 
Beschreibung der Symptome erforderlich. Das amtsärztliche Gutachten muss außerdem eine 
Aussage darüber enthalten, welche Maßnahmen des Nachteilsausgleichs in Betracht kom-
men. In jedem Fall ist individuell zu prüfen, worin die beeinträchtigungsbedingte Benachteili-
gung konkret besteht und wie diese im Einzelfall sinnvoll auszugleichen ist. Daher ist es auch 
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nicht möglich, verbindliche Vorgaben für Nachteilausgleiche zu geben. Sie müssen immer in-
dividuell und situationsbezogen verabredet werden. Die kompensierenden Maßnahmen müs-
sen erforderlich und geeignet sein, den Nachteil auszugleichen, ohne diesen 
überzukompensieren (Wettbewerb). 

7. Der Antrag ist unmittelbar nach Beginn des Vorbereitungsdienstes bzw. unmittelbar nach einer 
ggf. später erfolgenden Feststellung der Schwerbehinderung, Gleichstellung oder Feststellung 
gemäß § 54 Abs. 3 APO bei der zuständigen Seminarleitung zu stellen, die diesen zusammen 
mit den vorgeschlagenen Nachteilsausgleichen dem Prüfungsamt vorlegt. Über den Antrag 
auf Nachteilsausgleich entscheidet das Prüfungsamt. 

Martin Wunsch, Ministerialdirektor 

 
Hinweis der Regierung: 
Die Schulleiterinnen und Schulleiter werden gebeten, diesen Schulanzeiger den betreffenden Prü-
fungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern an ihrer Schule gegen Unterschrift zur Kenntnis zu 
geben. 
 
Dirk Vollmar 
Ltd. Regierungsschuldirektor 
Leiter des Prüfungsamtes bei der  
Regierung von Mittelfranken 

 

Qualifikationsprüfung (II. Lehramtsprüfung) 2027 der Fachlehrkräfte der 

ZAPO- F II 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 21. De-
zember 2025, Az. IV.3-BS7170.0/9/36 
(Veröffentlichung BayMBl. 2026 Nr. 10 vom 14.01.2026) 
 
Die Qualifikationsprüfung (II. Lehramtsprüfung) 2027 der Fachlehrkräfte an allgemeinbildenden 
Schulen und Schulen zur sonderpädagogischen Förderung wird nach der Zulassungs-, Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung (II. Lehramtsprüfung) der Fachlehrkräfte (ZAPO-F II) vom 12. Dezember 1996 
(GVBl. S. 562, 1997 S. 23, BayRS 2038-3-4-8-10-K), die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 26. 
August 2025 (GVBl. S. 472) geändert worden ist, in den sieben Regierungsbezirken des Freistaates 
Bayern durchgeführt. Sie ist eine Qualifikationsprüfung im Sinne des Art. 22 Abs. 1 Gesetz über die 
Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und Beamtinnen (Leistungs-
laufbahngesetz – LlbG) vom 5. August 2010 (GVBI. S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt 
durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist, und hat Wett-
bewerbscharakter. 

Hierzu wird bekannt gegeben:  

1. Zur Prüfung wird zugelassen, wer sich im Schuljahr 2026/2027 im letzten Jahr des Vorberei-
tungsdienstes befindet oder in diesen wegen Nichtbestehens der Prüfung wieder eingestellt 
wurde (§ 12 Abs. 1 ZAPO-F II). 

2. Die Themenvergabe für die Hausarbeit erfolgt in der Zeit vom 15. April 2026 bis 15. Oktober 
2026. Die schriftliche Hausarbeit ist bei der Seminarleiterin/dem Seminarleiter einzureichen. 
Diese/Dieser meldet der Regierung unmittelbar die Abgabe. 

3. Die Einzelprüfungen werden wie folgt abgelegt: 

3.1 Die Lehrproben finden im Zeitraum vom 18. Januar 2027 bis 14. Mai 2027 statt. 

Hinweis: Es ist zu gewährleisten, dass der einzelnen Teilnehmerin/dem einzelnen Teilnehmer 
eine angemessene Frist zwischen dem Ablegen der Lehrproben eingeräumt wird. 
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3.2  Der schriftliche Teil der Prüfung findet am 22. März 2027 statt. 

3.3 Die mündlichen Prüfungen finden im Zeitraum vom 18. Mai 2027 bis 21. Mai 2027 statt. 

3.4 Für die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer 2027, die den schriftlichen Teil der 
Prüfung nachzuholen haben, wird als Termin der 2. August 2027 festgelegt. 

3.5 Im Erweiterungsfach finden Lehrprobe und mündliche Prüfung jeweils im entsprechenden un-
ter Nr. 3.1 bis 3.4 genannten Prüfungszeitraum statt. 

4. Wiederholung der Qualifikationsprüfung 

4.1 Die Meldung hat spätestens zu erfolgen: 

4.1.1 Falls die schriftliche Hausarbeit neu gefertigt wird: 30. Juni 2026 

4.1.2 Falls die bei der Erstablegung der Prüfung gefertigte schriftliche Hausarbeit angerechnet wer-
den soll: innerhalb von vier Wochen nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses. 

Der Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist an das Prüfungsamt der jeweils zu-
ständigen Regierung zu richten. 

4.2 Die Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) haben die Lehramtsprüfung (Wiederholungsprü-
fung) zu den unter Nr. 3 genannten Terminen abzulegen. 

5. Gesuche von Schwerbehinderten und Gleichgestellten um Gewährung von Nachteilsausgleich 
nach § 54 der Allgemeinen Prüfungsordnung in der Fassung vom 14. Februar 1984 (GVBl. S. 
76, BayRS 2030-2-10-F), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 605) geändert worden ist, sind mit den einschlägigen Nachweisen gleichzeitig mit der Mel-
dung zur Prüfung einzureichen. 

 Voraussetzung für die Gewährung eines Nachteilausgleichs ist die Vorlage eines entsprechen-
den – hinreichend aussagekräftigen – amtsärztlichen Gutachtens. Hierzu ist regelmäßig eine 
Beschreibung der Symptome erforderlich. Das amtsärztliche Gutachten muss außerdem eine 
Aussage darüber enthalten, welche Maßnahmen des Nachteilsausgleichs in Betracht kom-
men. In jedem Fall ist individuell zu prüfen, worin die beeinträchtigungsbedingte Benachteili-
gung konkret besteht und wie diese im Einzelfall sinnvoll auszugleichen ist. Daher ist es auch 
nicht möglich, verbindliche Vorgaben für Nachteilausgleiche zu geben. Sie müssen immer in-
dividuell und situationsbezogen verabredet werden. Die kompensierenden Maßnahmen müs-
sen erforderlich und geeignet sein, den Nachteil auszugleichen, ohne diesen 
überzukompensieren (Wettbewerb). 

 Der Antrag ist unmittelbar nach Beginn des Vorbereitungsdienstes bzw. unmittelbar nach einer 
ggf. später erfolgenden Feststellung der Schwerbehinderung, Gleichstellung oder Feststellung 
gemäß § 54 Abs. 3 APO bei der zuständigen Seminarleitung zu stellen, die diesen zusammen 
mit den vorgeschlagenen Nachteilsausgleichen dem Prüfungsamt vorlegt. Über den Antrag 
auf Nachteilsausgleich entscheidet das Prüfungsamt. 

Martin Wunsch, Ministerialdirektor 

 
Hinweis der Regierung: 
Die Schulleiterinnen und Schulleiter werden gebeten, diesen Schulanzeiger den betreffenden Prü-
fungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern an ihrer Schule gegen Unterschrift zur Kenntnis zu 
geben. 
 
Dirk Vollmar 
Ltd. Regierungsschuldirektor 
Leiter des Prüfungsamtes bei der  
Regierung von Mittelfranken 
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Qualifikationsprüfung (Zweite Prüfung) der Förderlehrerinnen und Förderlehrer 

2027 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 22. De-
zember 2025, Az. IV.3-BS7176.0/6/37 
(Veröffentlichung BayMBl. 2026 Nr. 21 vom 21.01.2026) 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus führt die Qualifikationsprüfung 2027 
nach der Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Zweite Prüfung der Förderlehre-
rinnen und Förderlehrer (Förderlehrerprüfungsordnung II – ZAPO/FöL II) vom 15. Juli 2011 (GVBl. 
S. 387), zuletzt geändert durch § 3 der Verordnung vom 23. November 2022 (GVBl. S. 685), für 
diejenigen Förderlehreranwärterinnen und Förderlehreranwärter durch, die im September 2025 in 
den Vorbereitungsdienst eingetreten sind. Die Prüfung ist eine Qualifikationsprüfung im Sinne des 
Art. 22 Abs. 1 Satz 1 LlbG und hat Wettbewerbscharakter. 

1. Zur Prüfung werden gemäß § 10 (ZAPO/FöL II) die Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) 
zugelassen, 

 a) für die die Prüfung nach § 9 Abs. 2 (ZAPO/FöL II) ausgeschrieben wurde, 
 b) die auf Grund einer Verlängerung ihres Vorbereitungsdienstes dieser Prüfung zuge-

 wiesen sind, 
 c) die zur Wiederholung der Prüfung wegen Nichtbestehens (§ 6 Abs. 1 ZAPO/FöL II) in  den 

Vorbereitungsdienst wieder eingestellt worden sind,  
 d) die auf Antrag sich dieser Prüfung zur Notenverbesserung (§ 6 Abs. 2 ZAPO/FöL II) 

 unterziehen wollen. 

2. Die Meldungen zur Prüfung zur Notenverbesserung nach § 6 Abs. 2 ZAPO/FöL II sind inner-
halb von vier Wochen nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses an das Prüfungsamt bei 
der zuständigen Regierung zu richten (siehe oben Nr. 1 Buchst. d). 

3. Der schulpraktische Teil der Prüfung findet im Zeitraum vom 18. Januar 2027 bis 14. Mai 2027 
statt. 

4. Die mündliche Prüfung findet im Zeitraum vom 18. Mai 2027 bis 21. Mai 2027 statt. 

5.  Der schriftliche Teil der Prüfung findet am 22. März 2027 statt. 

6. Für die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer 2027, die den schriftlichen Teil der 
Prüfung nachzuholen haben, wird als Termin der 2. August 2027 festgelegt. 

7. Gesuche von Schwerbehinderten und Gleichgestellten um Gewährung von Nachteilsausgleich 
nach § 54 der Allgemeinen Prüfungsordnung in der Fassung vom 14. Februar 1984 (GVBl. S. 
76, BayRS 2030-2-10-F), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 
(GVBl. S. 605), sind mit den einschlägigen Nachweisen gleichzeitig mit der Meldung zur Prü-
fung einzureichen. 

 Voraussetzung für die Gewährung eines Nachteilausgleichs ist die Vorlage eines entsprechen-
den – hinreichend aussagekräftigen – amtsärztlichen Gutachtens. Hierzu ist regelmäßig eine 
Beschreibung der Symptome erforderlich. Das amtsärztliche Gutachten muss außerdem eine 
Aussage darüber enthalten, welche Maßnahmen des Nachteilsausgleichs in Betracht kom-
men. In jedem Fall ist individuell zu prüfen, worin die beeinträchtigungsbedingte Benachteili-
gung konkret besteht und wie diese im Einzelfall sinnvoll auszugleichen ist. Daher ist es auch 
nicht möglich, verbindliche Vorgaben für Nachteilausgleiche zu geben. Sie müssen immer in-
dividuell und situationsbezogen verabredet werden. Die kompensierenden Maßnahmen müs-
sen erforderlich und geeignet sein, den Nachteil auszugleichen, ohne diesen 
überzukompensieren (Wettbewerb). 

 Der Antrag ist unmittelbar nach Beginn des Vorbereitungsdienstes bzw. unmittelbar nach einer 
ggf. später erfolgenden Feststellung der Schwerbehinderung, Gleichstellung oder Feststellung 
gemäß § 54 Abs. 3 APO bei der zuständigen Seminarleitung zu stellen, die diesen zusammen 
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mit den vorgeschlagenen Nachteilsausgleichen dem Prüfungsamt vorlegt. Über den Antrag 
auf Nachteilsausgleich entscheidet das Prüfungsamt. 

Martin Wunsch, Ministerialdirektor 

 
 
Hinweis der Regierung: 
Die Schulleiterinnen und Schulleiter werden gebeten, diesen Schulanzeiger den betreffenden Prü-
fungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern an ihrer Schule gegen Unterschrift zur Kenntnis zu 
geben. 
 
Dirk Vollmar 
Ltd. Regierungsschuldirektor 
Leiter des Prüfungsamtes bei der  
Regierung von Mittelfranken 

 

Verschiedenes 

Lese-Lernleiter zur Fußball-WM 2026 

 

 
Im Rahmen des Nordbayerischen Förderlehrertages 2026 am 
Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern ist unter dem 
Leitthema „Individuelle Förderung mit KI“ eine differenzierte Le-
selernleiter zum Thema „Fußball-WM 2026“ entstanden, die auf 
das gezielte Training von Lesestrategien ausgerichtet ist. 

Die in der Taskcard zur Verfügung gestellten 
Materialien können je nach Leseniveau von den 
Schülerinnen und Schülern entweder digital 
oder in kopierter Form bearbeitet werden.  

https://t1p.de/taskcards_Lese-Lernleiter 

 

 
Ansprechpartnerin:  
Bernadette Ott, Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern in Bayreuth 
ott@foerderlehrer.info  

 

 

 

 

https://t1p.de/taskcards_Lese-Lernleiter
mailto:ott@foerderlehrer.info
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Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.; Schulaktion, Schülerwettbe-

werb und Jugendbegegnungen 2026 

Der Landesverband Bayern im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. informiert über seine 
landesweite Schulaktion 2026 unter dem Motto „Gemeinsam für den Frieden“. 

Ziel der friedenspädagogischen Arbeit des Volksbundes ist es, Jugendliche und junge Erwachsene 
über die aktive Auseinandersetzung mit den Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft zu Friedens-
liebe, Völkerverständigung und bewusster Auseinandersetzung mit der Geschichte zu ermuntern. 

Dafür bietet der Volksbund zahlreiche Aktivitäten an. Schulprojekte auf Kriegsgräber-
stätten im In- und Ausland, pädagogisches Material für den Schulunterricht (Module, 
Handreichungen, Ausstellungen), Klassenfahrten zu den Jugendbegegnungsstätten, In-
ternationale Jugendbegegnungen in den Ferien und vieles mehr! Informationen zu den 
vielfältigen Bildungsangeboten können online unter https://t1p.de/volksbund-jugend-
und-bildung abgerufen werden.   

Ganz im Sinne seines Mottos „Erinnern für die Zukunft - Arbeit für den Frieden“ führt der Volksbund 
jährlich ca. 40 Jugendcamps mit 2000 Teilnehmenden in ganz Europa durch. In den Camps kommen 
Jugendliche aus der ganzen Welt zusammen und nehmen zwei Wochen lang an einem Programm 
teil, das sich auf vier Grundpfeiler stützt: Historisch-politische und friedenspädagogische 
Bildung, aktive Arbeit auf einer der Kriegsgräberstätten, Kultur- und Freizeitprogramm 
und gelebte Völkerverständigung durch sprachlichen, kulturellen und freundschaftlichen 
Austausch. Infos dazu stehen unter https://t1p.de/volksbund-jugendbegegnungen zur 
Verfügung.   

Des Weiteren findet im Jahr 2026 ein Schülerwettbewerb unter dem Titel „Was nun? – Demokra-
tischer Neuanfang inmitten von Ruinen“ statt. Im Mittelpunkt steht das Jahr 1946: Bayern stand 
- wie ganz Deutschland – an einem Wendepunkt. Der Krieg war vorbei, Städte lagen in Trümmern, 
viele Menschen trauerten um gefallene oder vermisste Angehörige, und sahen als Flüchtlinge und 
Vertriebene einer ungewissen Zukunft entgegen. Hunger, Kälte und Wohnungsnot prägten den All-
tag. Kinder und Jugendliche versuchten, in dieser schwierigen Umgebung ihren Weg zu finden. 
Gleichzeitig begann ein neuer Abschnitt: Mit der Bayerischen Verfassung wurden demokratische 
Rechte und Strukturen geschaffen, erste freie Wahlen fanden statt. In Nürnberg wurden führende 
Vertreter des NS-Regimes für ihre Verbrechen vor Gericht gestellt. 

80 Jahre später fragen wir uns: Welche Spuren dieses Neuanfangs von 1946 finden sich noch 
heute? Wie entstand aus Trümmern eine demokratische Gesellschaft – und was bedeutet das für 
unser Leben in Bayern im Jahr 2026? 

An dem Schülerwettbewerb können sich Schülerinnen und Schüler aller Schularten in Bayern betei-
ligen. Es sind sowohl Gemeinschaftsbeiträge als auch Arbeiten einzelner Schülerinnen und Schüler 
willkommen. Einsendeschluss für die Beiträge ist der 15. Februar 2027. Für die drei 
ersten Plätze gibt es Geldpreise im Gesamtwert von 1500 Euro sowie Sonderpreise für 
weitere herausragende Beiträge. Details zu diesem Wettbewerb können unter 
https://t1p.de/volksbundbayern-schuelerwettbewerb2026 abgerufen werden.  

Die Bedeutung der Kriegsgräberstätten als Mahnmale für den Frieden hat der ehemalige EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude Juncker treffend formuliert: „Wer an Europa zweifelt, wer an Eu-
ropa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen“. Die Aufgabe des Volksbundes ist der 
Erhalt dieser Kriegsgräberstätten – auf denen nicht nur gefallene Soldaten, sondern auch zahlreiche 
zivile Tote und Opfer des NS-Regimes ruhen -, um sie zu Lernorten der Geschichte weiterzuent-
wickeln und in die Zukunft zu wirken. 

Für seine Bildungsarbeit, die von der Kultusministerkonferenz uneingeschränkt empfohlen wird, 
wurde der Volksbund mit dem Prädikat „Wertebotschafter“ ausgezeichnet. 

Der Volksbund finanziert seine Arbeit überwiegend aus Spenden und bittet daher, mit den Schüle-
rinnen und Schülern eine interne Schulsammlung durchzuführen oder sich an dem Gedenkkerzen-
verkauf des Volksbundes zu beteiligen. Zu Möglichkeiten und Ablauf beraten gerne die 

https://t1p.de/volksbund-jugend-und-bildung
https://t1p.de/volksbund-jugend-und-bildung
https://t1p.de/volksbund-jugendbegegnungen
https://t1p.de/volksbundbayern-schuelerwettbewerb2026
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Bezirksgeschäftsstellen (Bezirksverband Mittelfranken, Siemensstr. 1, 90459 Nürnberg, Tel.: 0911 
447705, Fax: 0911 4469654, E-Mail: bv-mittelfranken@volksbund.de). 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Kerstin Engelhardt-Blum 
Regierungspräsidentin von Mittelfranken 
Bezirksvorsitzende 
 
Günther Schuster 
Bereichsleiter 
Leiter des Bereichs Schulen bei der Regierung von Mittelfranken 

Nichtamtlicher Teil  

Hinweise zu den Stellenangeboten: 
Die Inserate bzw. Stellenanzeigen Dritter werden diesen als reine Serviceleistung beziehungsweise als 
Hinweis angeboten. Für die Inhalte sind die Anbieter des jeweiligen Stelleninserats ausschließlich selbst 
verantwortlich. Die Regierung von Mittelfranken macht sich diese Inhalte nicht zu Eigen und übernimmt 
keine Haftung. Obwohl die Inhalte sorgfältig geprüft wurden, wird keine Garantie und Verantwortung dafür 
übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. 

Stellenausschreibung Luise-Leikam-Schule - Grundschule der evangelischen 

Schulstiftung Fürth 

Die Luise-Leikam-Schule (www.luise-leikam-schule.de) ist eine zweizügige, staat-
lich anerkannte Grundschule der evangelischen Schulstiftung Fürth mit eigenem 
Offenen Ganztagsangebot (OGTS). 

Für unseren Offenen Ganztag suchen wir zum 1. September 2026 eine engagierte Persönlichkeit 
als 

Stellvertretende OGTS-Leitung für 23 - 26 Wochenstunden –  
mit der Möglichkeit zur individuellen Aufstockung nach Absprache 

Ihre Aufgaben: 
• Unterstützung der OGTS-Leitung in organisatorischen und pädagogischen Belangen 
• Mitwirkung bei Planung und Koordination des Ganztagsbetriebs 
• Zusammenarbeit mit Schule, Träger und Eltern 
• Betreuung und Förderung der Kinder im Ganztag 
• Mitarbeit im Team sowie Mitgestaltung des pädagogischen Angebots 

mailto:bv-mittelfranken@volksbund.de
https://www.luise-leikam-schule.de/willkommen
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Ihr Profil: 
• In Deutschland anerkannte pädagogische Qualifikation 
• Freude an der Arbeit im Team 
• Organisations- und Planungsfähigkeit 
• Empathie im Umgang mit Kindern, Eltern und Mitarbeitenden 
• Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsstärke 

Wir bieten: 
• Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 
• Gestaltungsspielraum im pädagogischen Alltag 
• Ein engagiertes und unterstützendes Team 
• Vergütung nach TV-L in Verbindung mit der kirchlichen Dienstvertragsordnung 
• Zahlreiche weitere Leistungen: Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge; Job-Rad oder 

ggf. Fahrtkostenzuschuss  
 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

Weitere Informationen gibt Ihnen gerne Frau Sibilla Cramer, OGS-Leitung, cramer@luise-leikam-
schule.de oder Tel. 0911 507 226 13.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  
Diese richten Sie bitte an die  
Luise Leikam Schule,  
Benno-Mayer-Straße 9-13 
90763 Fürth  
oder elektronisch an cramer@luise-leikam-schule.de.  
 

 

Rezensionen 

Dienstrecht in Bayern I 
Ergänzbare Sammlung zum Beamten- und Besoldungsrecht mit erläuternden Hinweisen - Laufbah-
nen, Beurteilung, Personalvertretung, Disziplinarrecht, Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld, 
Fürsorgeleistungen, Versorgung. 
294. Ergänzung, 183,00 €, Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Art.-Nr. 66190294 
JURION Onlineausgabe Dienstrecht in Bayern I, 61,00 €, Art.-Nr. 08250044 
 
Förderschulen in Bayern 
Sonderpädagogische Förderung, Kommentar der Schulordnungen und Sammlung schulischer Vor-
schriften und Erläuterungen. 
178. Ergänzung, 554,92 €, Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Art.-Nr. 66247178 
Onlineausgabe Förderschulen in Bayern, 184,98 €, Art.Nr. 08254193 
 
Schulsport 
Vorschriften, Empfehlungen und Unterrichtshilfen für den Sportunterricht und außerunterrichtlichen 
Schulsport 
67. Ergänzung, 401,92 €, Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Art.-Nr. 66327067 
Onlineausgabe Schulsport Bayern, 133,98 €, Art.Nr. 08254870 
 
 
 

Herausgeber: Regierung von Mittelfranken, Ansbach.  

Verantwortlich: Bereich Schulen, Abteilungsdirektor Günther Schuster 

Redaktion: Telefon: 0981 53-1662. E-Mail: schulanzeiger@reg-mfr.bayern.de    

Der Mittelfränkische Schulanzeiger erscheint in der Regel monatlich (Doppelnummer 8/9) und nach Bedarf. 

Es wird auf der Internetseite der Regierung von Mittelfranken unter  

https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/service/amtliche_veroeffentlichungen/schulanzeiger/index.html veröffentlicht.  
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